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Satzung der Stadt Bornheim
über die Unterhaltung und Benutzung städtischer Unterkünfte für Obdachlose,
Aussiedler, Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge (Unterkunftssatzung)

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 26.01.2017 aufgrund der §§ 7 und 41
Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666 / SGV.NW. 2023)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV.NRW.S.966) und der §§ 2,4 und 6
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969
(GV.NRW.S.712) zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.09.2015 (GV.NRW. S.666),
folgende Satzung beschlossen:

Zweckbestimmung und Rechtsform

(1) Die Stadt Bornheim unterhält städtische Unterkünfte und Übergangswohnheime zur
vorübergehenden Unterbringung

a. von ausländischen Flüchtlingen gem. § 2 des Gesetzes über die Zuweisung und
Aufnahme ausländischer Flüchtlinge / Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW)
vom 28.02.2003 (GV. NRW S. 93) in der jeweils geltenden Fassung,

b. von ausländischen Flüchtlingen, die Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB
XII erhalten,

c. von obdachlosen Personen, die gem. § 14 des Ordnungsbehördengesetzes
(OBG NRW) vom 13.05.1980 (GV. NRW S. 528) in der jeweils geltenden
Fassung unterzubringen sind.

als öffentliche Einrichtungen in der Form von nichtrechtsfähigen Anstalten des öffent-
lichen Rechts.

Die Stadt Bornheim kann als Teil der vorgenannten öffentlichen Einrichtungen
einzelne Wohnungen oder Häuser anmieten oder erwerben, die ebenfalls dem Zweck
der Unterbringung dienen.

(2) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Stadt Bornheim und den Benutzern ist
öffentlich-rechtlich.

(3) Darüber hinaus gilt diese Satzung auch für Wohnungen, die den Personengruppen nach
Abs. 1 zum Zweck der Verhinderung oder Beseitigung der Wohnungslosigkeit zugewie-
sen wurden und die sich nicht in einer Unterkunft nach Absatz 1 befinden. Auch diese
Wohnungen gelten als Unterkünfte im Sinne dieser Satzung.

§ 2

Aufsicht, Verwaltung und Ordnung

(1) Die Unterkünfte und Übergangswohnheime unterstehen der Aufsicht und der Verwaltung
des Bürgermeisters der Stadt Bornheim.

(2) Der Bürgermeister erlässt eine Benutzungsordnung, die das Zusammenleben der
Benutzer, das Ausmaß der Benutzung und die Ordnung der der jeweiligen Unterkunft
regelt.
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(3) Über die Benutzungsordnung hinaus können die mit der Aufsicht und Verwaltung der
Unterkünfte betrauten Beauftragten des Bürgermeisters in begründeten Einzelfällen
gegenüber Benutzern und/oder Besuchern mündliche oder schriftliche Weisungen
erteilen.

§ 3

Einweisung und Benutzungsverhältnis

(1) Obdachlose Personen werden zur Beseitigung oder Vermeidung der Wohnungslosigkeit
durch schriftliche Einweisungsverfügung des Bürgermeisters unter dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufs in eine Unterkunft eingewiesen. Ein Rechtsanspruch auf Einwei-
sung in eine bestimmte Unterkunft oder ein weiteres Verbleiben in dieser besteht nicht.
Der Benutzer kann nach vorheriger Ankündigung mit einer Frist von zwei Tagen inner-
halb einer Unterkunft oder in eine andere Unterkunft verlegt werden. Er hat keinen
Anspruch auf eine alleinige Nutzung eines Raumes. Eine Gruppenunterkunft ist möglich.

(2) Asylbewerbern, Aussiedlern oder ausländischen Flüchtlingen wird durch schriftliche Ein-
weisungsverfügung des Bürgermeisters unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs
eine Unterkunft in einem Übergangsheim oder einer Unterkunft zugewiesen. Ein
Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Unterkunft besteht nicht. Der Benutzer kann
nach vorheriger Ankündigung mit einer Frist von zwei Tagen innerhalb einer Unterkunft
oder in eine andere Unterkunft verlegt werden. Über die Belegung der öffentlichen
Einrichtung entscheidet die Stadt Bornheim nach pflichtgemäßem Ermessen und im
Rahmen der Kapazität.

(3) Bei der erstmaligen Aufnahme oder bei einem Wechsel der Unterkunft erhält der Benut-
zer gegen schriftliche Bestätigung:

a. die Einweisungsverfügung mit Angaben der unterzubringenden Person/en und
der Bezeichnung der zugewiesenen Nutzfläche,

b. einen Abdruck dieser Satzung und der Benutzungsordnung,

c. Unterkunftsschlüssel,

d. ein Kurzprotokoll über die zur Verfügung gestellte Zimmerausstattung.

(4) Durch Einweisung und Aufnahme ist jeder Benutzer verpflichtet, die Bestimmungen
dieser Satzung und der Benutzungsordnung zu beachten und den Anordnungen der
zuständigen Vertreter der Stadt Bornheim unverzüglich Folge zu leisten.

(5) Die Einweisung kann insbesondere widerrufen werden, wenn der Benutzer

a. anderweitig ausreichenden Wohnraum zur Verfügung hat,

b. die endgültige wohnungsmäßige Unterbringung aus von ihm zu vertretenden
Gründen verhindert und damit gemäß § 8 des Landesaufnahmegesetzes (LAufG
NRW) den Anspruch auf bevorzugte Versorgung mit Wohnraum verliert.

c. die zugewiesenen Wohnräume über einen Zeitraum von mindestens zwei
Wochen nicht benutzt,
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d. schwerwiegend und/oder mehrfach gegen Bestimmungen oder Weisungen im
Sinne des Abs. 4 verstoßen hat,

e. fällige Benutzungsgebühren aus der Unterbringung in einer Unterkunft trotz
Mahnung nicht entrichtet hat.

(6) Tiere dürfen in den Unterkünften nicht gehalten werden.

(7) Für nachweislich durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Bewohners entstandene
Schäden am zur Verfügung gestellten Inventar oder am Gebäude der Unterkunft haftet
der Verursacher. Für einen Verlust des zur Verfügung gestellten, protokollierten Inven-
tars haftet der Nutzer. Die Reparaturkosten oder die Kosten für eine Ersatzbeschaffung
werden im Falle der Schädigung dem Verursacher, im Falle des Verlustes durch den
Nutzer, in Rechnung gestellt.

§ 4

Räumung der Unterkunft, Beendigung des Benutzungsverhältnisses

(1) Der Benutzer hat die Unterkunft bzw. das Übergangsheim unverzüglich zu räumen, wenn

a. die Einweisung widerrufen wird oder

b. der Benutzer seinen Wohnsitz wechselt.

Die Räumung einer Unterkunft kann nach den Vorschriften des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen zwangsweise durchgesetzt
werden. Der betroffene Benutzer ist verpflichtet, die Kosten einer Zwangsräumung zu
tragen.

(2) Das Benutzungsverhältnis endet durch Verzicht oder durch Widerruf. Die dem Benutzer
überlassenen Gegenstände (einschließlich aller ausgehändigten Schlüssel) sind mit dem
Auszug aus der Unterkunft an einen mit der Aufsicht und der Verwaltung der Unterkunft
Beauftragten der Stadt Bornheim zurückzugeben.

(3) Der Benutzer hat die Unterkunft vollständig geräumt und sauber zurückzugeben.

(4) Der Benutzer erhält bei seinem Auszug oder bei einem Wechsel der Unterkunft ein
Übergabeprotokoll über das im verlassenen Zimmer festgestellte, städtische Inventar.

§ 5

Gebührenpflicht

(1) Die Stadt erhebt für die Benutzung der in § 1 i.V.m. dem Gebührentarif genannten
Unterkünfte Benutzungsgebühren (Grundgebühr und Verbrauchsgebühr und Strom-
kostenpauschale). Die Gebühr wird im Rahmen einer IST-Belegung kalkuliert. Bei der
Erhebung der Grundgebühr wird differenziert zwischen der Unterbringung in einer
Gemeinschaftsunterkunft und der Unterbringung in einer abgeschlossenen Wohneinheit.

(2) Die Grundgebühr beträgt pro Nutzer und Kalendermonat

- in einer Gemeinschaftsunterkunft: 177,06 €
- in einer abgeschlossenen Wohneinheit: 212,47 €
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(vergl. Gebührentarif)

(3) Die Verbrauchsgebühr (Heizung, Wasser, Abfallbeseitigung, Abwasser, Mietneben-
kosten) wird als Pauschale erhoben. Diese wird auf Grund der Aufwendungen für die
Verbrauchskosten ermittelt und auf die Nutzer umgerechnet.
Zur Zeit beträgt die Verbrauchsgebühr je Nutzer und Kalendermonat: 42,47 €

(4) Die Stromkostenpauschale wird separat berechnet und ausgewiesen.
Sie beträgt zur Zeit je Nutzer und Kalendermonat: 30,18 €.

(5) Werden neue Unterkünfte nach Inkrafttreten dieser Satzung in den Bestand gemäß
Anlage (Gebührentarif) aufgenommen, bleibt der angesetzte Kalkulationszeitraum
gemäß § 6 Abs. 2 KAG hiervon unberührt.

(6) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tag an, ab dem der gebührenpflichtigen Person
die Unterkunft zugewiesen wird. Das Benutzungsverhältnis und die Gebührenpflicht
enden mit dem Tag der Übergabe und Abnahme der zugewiesenen Unterkunft an bzw.
durch die Hausmeisterin oder den Hausmeister. Eine vorübergehende Abwesenheit ent-
bindet nicht von der Verpflichtung zur Gebührenzahlung.

(7) Die Benutzungsgebühren sind jeweils monatlich, und zwar spätestens bis zum 3. Werk-
tag eines jeden Monats, an die Stadtkasse zu entrichten. Bei Einzug in die Unterkunft
und bei Auszug aus der Unterkunft erfolgt eine taggenaue Berechnung der Gebühren.
Überzahlungen insbesondere bei Auszug werden ausgeglichen.

(8) Rückständige Gebühren unterliegen der Einziehung im Verwaltungszwangsverfahren.

§ 6

Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Benutzerinnen und Benutzer der Unterkünfte.

Der Gebührentarif (Anlage) wird wie folgt neu gefasst:

§ 7

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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3)
Anlage zur Satzung der Stadt Bornheim

über die Unterhaltung und Benutzung städtischer Unterkünfte für Obdachlose,
Aussiedler, Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge (Unterkunftssatzung).

Gebührentarif

Für die nachstehend aufgeführten Unterkünfte werden die monatlichen Benutzungs-
gebühren wie folgt festgesetzt:

Grundgebühr pro Nutzer/Kalendermonat

- in einer Gemeinschaftsunterkunft: 177,06 €
- in einer abgeschlossenen Wohneinheit: 212,47 €

Verbrauchsgebühr pro Nutzer/Kalendermonat: 42,47 €

Stromkostenpauschale pro Nutzer/Kalendermonat: 30,18 €

Unterkünfte:

Nr. Anschrift Ortsteil Unterkunftsart
1 Ackerweg 17 Walberberg Gemeinschaftsunterkunft
2 Am Ühlchen 19 Bornheim Abgeschlossene Wohneinheit
3 Donnerbachweg15a Waldorf Gemeinschaftsunterkunft
4 Eupener Str. 6 Sechtem Gemeinschaftsunterkunft
5 Friedrichstr. 3 Roisdorf Abgeschlossene Wohneinheit
6 Rheinstr. 117 (linke Wohnung) Hersel Abgeschlossene Wohneinheit
7 Rheinstr. 117 (rechte Wohnung) Hersel Abgeschlossene Wohneinheit
8 Schornsberg 2 Brenig Abgeschlossene Wohneinheit
9 Sechtemer Weg 57-79 Bornheim Gemeinschaftsunterkunft
10 Siegesstr.28 Roisdorf Abgeschlossene Wohneinheit
11 Zehnhoffstr. 7 Bornheim Gemeinschaftsunterkunft
12 Allerstraße 17 Hersel Gemeinschaftsunterkunft
13 Feldchenweg 34-38 Waldorf Gemeinschaftsunterkunft
14 Keldenicher Str. 20-24 Sechtem Gemeinschaftsunterkunft
15 Goethestraße 1a Bornheim Gemeinschaftsunterkunft
16 Albertus-Magnus-Str. 18 Dersdorf Abgeschlossene Wohneinheit
17 Kämpchenweg 34 Sechtem Abgeschlossene Wohneinheit
18 Maaßenstr. 11 Hemmerich Abgeschlossene Wohneinheit
19 Torburg Burgstr. 51 Bornheim Gemeinschaftsunterkunft
20 Wallrafstr. 1 Bornheim Gemeinschaftsunterkunft
21 Albertus-Magnus-Str. 22 Dersdorf Abgeschlossene Wohneinheit

__________________________________________________________________________
In Kraft seit 23.02.2017, s. Wochenblatt / Schaufenster 08 / 2017 vom 22.02.2017
1) = 1. Änderung, s. Wochenblatt Schaufenster 30 / 2017 vom 26.07.2017, in Kraft ab

27.07.2017
2) = 2. Änderung, s. Wochenblatt Schaufenster 8 / 2018 vom 21.02.2018, in Kraft ab

01.03.2018
3) = 3. Änderung s. https://www.bornheim.de/bekanntmachungen vom 23.06.2023, in Kraft

ab 24.06.2023

https://www.bornheim.de/bekanntmachungen%20vom%2023.06.2023
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